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EDITORIAL �

Die Jahresversammlung 2008 war der «Steu-
erung und Kontrolle privatisierter öffentli-
cher Unternehmen durch das Parlament» 
gewidmet. Der Bericht darüber findet sich 
in diesem Heft. Bereits in der März-Num-
mer unseres Mitteilungsblatts bildete die 
Rolle des Parlamentes gegenüber verselb-
ständigten staatlichen Betrieben einen 
Schwerpunkt. Damit wurde das Terrain für 
eine spannende Auseinandersetzung mit 
dem sachlich höchst komplexen und poli-
tisch sensiblen Thema trefflich vorbereitet. 
Wir wurden denn auch nicht enttäuscht: 
Die wissenschaftlich fundierten Thesen von 
Prof. Dr. Andreas Lienhard wurden lebhaft 
und kontrovers diskutiert. Viele mögen mit 
einer gewissen Überraschung erkannt ha-
ben, dass die «Auslagerung staatlicher Auf-
gaben» – teilweise sogar verbunden mit ei-
ner «Flucht ins Privatrecht» – ein Ausmass 
angenommen hat, das zum Nachdenken 
zwingt. Effizienz bei der Aufgabenerfüllung 
ist gewiss ein erstrebenswertes Ziel, be-
triebswirtschaftlich überzeugende Abläufe 
fördern den schonenden Umgang mit Res-
sourcen und moderne Organisationsstruk-
turen ermöglichen es der «öffentlichen 
Unternehmung», unternehmerische Ver-
antwortung klar zuzuordnen und rasch zu 
entscheiden, wenn es der Markt erfordert. 
Die damit verbundenen Sachzwänge haben 
aber ihren politischen Preis: Nicht wenigen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird wohl 
erstmals am diesjährigen Kongress in Frei-
burg klar geworden sein, dass vielfach nicht 
einmal mehr die Regierungsbehörden direkt 
Einfluss auf wichtige unternehmerische 
Entscheide nehmen können und dass sich 
die Rolle der Parlamente in aller Regel da-
rauf beschränkt, überzeugende gesetzliche 
Rahmenbedingungen für die «Auslagerun-
gen» zu schaffen. Das geht so lange gut, als 
es der «öffentlichen Unternehmung» selber 

gut geht. In der Krise gelten neue Regeln. 
Die Politik nimmt sich ohne Umschweife zu-
rück, was ausgeklügelte Managementlehren 
und gesetzgeberische Feinmechanik zwecks 
wohlmeinender Optimierung der Schönwet-
tereffizienz genommen haben: Die Regie-
rung masst sich Kompetenzen an, die sie 
nicht hat (so musste die nationalrätliche 
Geschäftsprüfungskommission im Jahre 
2006 feststellen, dass der Bundesrat rechts-
widrig in die Geschäftspolitik der Swisscom 
AG eingegriffen hatte), und die Parlamente 
reizen die Grenzen der Oberaufsicht aus und 
machen ungeniert Druck, wenn sich Volkes 
Stimme erhebt (wie gegenwärtig etwa in 
der Energiepolitik).
Dieses Phänomen ist leicht zu erklären. Par-
lamentarische Oberaufsicht über Regierung 
und Verwaltung – und mittelbar auch über 
«öffentliche Unternehmen» – beruht alle-
mal auf politischen Kriterien und will poli­
tische Verantwortlichkeiten erfassen, auch 
wenn sie sich an die in der Verfassung ver-
ankerten Regeln zu halten hat. Im moder-
nen Leistungs- und Wirtschaftsstaat neh-
men jene Bereiche der Staatstätigkeit zu, 
wo Regierungs- und Verwaltungshandeln 
keinen blossen Gesetzesvollzug darstellen 
und deshalb spezifische Handlungsspielräu-
me bestehen. Das prägt insbesondere auch 
die parlamentarische Aufsichtstätigkeit. Im 
Zeitalter der wirkungsorientierten Verwal-
tung muss die parlamentarische Oberauf-
sicht als wohlverstandenes politisches Con- 
trolling «mitschreitend» erfolgen, denn 
anders lässt sich die erwünschte politi-
sche Steuerung im Sinne des verfassungs-
rechtlich gebotenen Zusammenwirkens der 
staatsleitenden Organe nicht bewerkstelli-
gen. Richtmass für die parlamentarischen 
Interventionen ist und bleibt freilich die 
verfassungsmässige Kompetenzordnung. 
Gerade in Krisenzeiten erwartet aber die 

Öffentlichkeit, dass das Parlament seine 
Steuerungsfunktion als «oberste Gewalt 
im Bund» (Art. 148 Abs. 1 BV) ausübt. Es 
ist deshalb durchaus angebracht, dass die 
Parlamentsmitglieder intensiv von ihren 
Informationsrechten Gebrauch machen und 
dass parlamentarische Kommissionen bei 
der politischen Bewältigung der aktuellen 
Finanzmarktkrise Hearings mit der Eidge-
nössischen Bankenkommission und dem 
Direktorium der Schweizerischen National-
bank durchführen, um erkennen zu können, 
ob und gegebenenfalls mit welchem parla-
mentarischen Instrument eingegriffen wer-
den kann oder muss. Damit ist unausweich-
lich auch eine breite Diskussion in den 
Medien und in der Öffentlichkeit verbun-
den. Das gehört zu unserer Demokratie und 
den ihr eigenen Entscheidungsprozessen. 
Unser politisches System ist konfliktfähig 
und belastbar, vorausgesetzt, die Akteu-
re halten sich an die verfassungsmässigen 
Spielregeln. Als «oberste leitende und voll-
ziehende Behörde» (Art. 174 BV) hat der 
Bundesrat im Krisenfall gestützt auf die 
dafür vorhandenen spezifischen Verfas-
sungsgrundlagen die nötigen Sofortmass-
nahmen zu treffen. Die politische Manö-
verkritik ist Sache des Parlaments, und die 
ihm zur Verfügung stehenden Instrumente 
sind griffig genug, wenn man sie zeitge-
recht, konsequent und verantwortungsbe-
wusst einsetzt. So werden wir auch die Fi-
nanzmarktkrise politisch meistern.
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